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Entscheid Versicherungsgericht, 22.03.2013

Art. 7, 8, 21 Abs. 4 ATSG; Art. 7, 7a IVG. Auf Empfehlung der begutachtenden
Arzte ordnete die IV-Stelle eine stationire psychiatrische Behandlung an.
Nach durchgefiihrtem Mahn- und Bedenkzeitverfahren weigerte sich die
Beschwerdefiihrerin der Anordnung Folge zu leisten. Die IV-Stelle
verweigerte darauf Leistungen der Invalidenversicherung zu erbringen. Die
Beschwerdefiihrerin hatte der Anordnung nicht Folge zu leisten, da eine
mildere Massnahme zur Verfigung gestanden hatte, um den angestrebten
Eingliederungserfolg zu erreichen. Uberdies stand ein zuriickliegender
Rentenanspruch im Raum, der von vornherein nicht hatte sanktioniert
werden diirfen. Selbst wenn das Gericht zum Schluss gekommen ware, dass
die Beschwerdefiihrerin der Anordnung der Beschwerdegegnerin hatte
Folge leisten miissen, ware eine Sanktion erst ab Eintritt des hypothetischen
Eingliederungserfolgs moglich gewesen (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St.Gallen vom 22. Marz 2013, IV
2011/98).

Prasidentin Karin Huber-Studerus, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und

Marie Lohrer; Gerichtsschreiber Matthias Burri

Entscheid vom 22. Marz 2013
in Sachen
A.

Beschwerdefiihrerin,
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vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Roland Hochreutener, St. Leonhard-Strasse 20,
Postfach, 9001 St. Gallen,

gegen

IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen,

Beschwerdegegnerin,

betreffend

IV-Leistungen

Sachverhalt:

A.a A.___ meldete sich am 8. Juli 2008 aufgrund einer psychischen Erkrankung zum
Bezug von Leistungen der Invalidenversicherung (V) an. Die Mutter zweier Kinder
(Jahrgang 2005 und Jahrgang 2006) arbeitete seit 1. Juli 2002 in einem Teilzeitpensum
bei der B.___ (ehemals C.__) als Sachbearbeiterin bzw. seit 1. Januar 2004 als Leiterin
Finanzen und Personal (IV-act. 2-1 ff.). Da sie diese Funktion nicht mehr ausiben
konnte, wurde sie zuletzt mit einem reduzierten Pensum und Salér bei der Mitarbeit in
der Finanzbuchhaltung eingesetzt (IV-act. 24-1 ff.). Darlber hinaus war sie zu ca. 10%

als selbststandigerwerbende Bauerin tétig (IV-act. 2-1 ff.).

A.b In der Folge tatigte die IV-Stelle der Sozialversicherungsanstalt des Kantons

St. Gallen (SVA) weitere Abklarungen. Die behandelnde Psychiaterin, Dr. med. D.___,
Spezialarztin fir Psychiatrie und Psychotherapie FMH, nannte im Bericht vom 10. Sep-
tember 2008 als Diagnose mit Auswirkung auf die Arbeitsfahigkeit eine seit Jahren
bestehende rezidivierende depressive Stérung. Die Versicherte sei vom 6. Juli 2007 bis
15. August 2007 zu 100%, vom 16. August 2007 bis 1. November 2007 zu 50%, vom
2. November 2007 bis 28. Februar 2008 zu 100%, vom 1. Mérz 2008 bis 31. Mai 2008
zu 75% und vom 1. Juni 2008 bis 15. Juni 2008 zu 63% arbeitsunféhig gewesen. Seit
dem 16. Juni 2008 bestehe eine Arbeitsunfahigkeit von 50% (IV-act. 23-3).
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A.c Mit Stellungnahme vom 26. September 2008 hielt die Arztin des
Regionalarztlichen Dienstes der IV-Stelle (RAD) fest, bei der Versicherten bestehe eine
gegenwartig mittelgradige rezidivierende depressive Stérung (ICD-10: F33.1). Der
Gesundheitszustand sei stabil. In ihrer angestammten Téatigkeit sei die Versicherte seit
16. Juni 2008 zu 50% arbeitsunfahig. In einer adaptierten Tétigkeit betrage die
Arbeitsfahigkeit ebenfalls 50%. Betreffend medizinische Massnahmen zur
Beeinflussung der Arbeitsfahigkeit fuhrte sie aus, die zumutbare Behandlung sei am
Laufen (IV-act. 25-2).

A.d Auf Nachfrage der IV-Stelle préazisierte die behandelnde Psychiaterin mit Verlaufs-
bericht vom 19. Dezember 2008 ihre Arbeitsfahigkeitsschatzung von 50%. Diese be-
ziehe sich auf das abgemachte Arbeitspensum von 40%. Ferner beschrieb sie den

Gesundheitszustand der Versicherten als stationar (IV-act. 29).

A.e Am 23. Juli 2009 flhrte die IV-Stelle eine Abklarung vor Ort durch. Im Abklarungs-
bericht vom 17. August 2009 hielt die Abklarungsperson bei einer Gewichtung der
Haushalttatigkeit von 48%, der unselbstandigen Erwerbstatigkeit von 40% sowie der
Tétigkeit als Bauerin von 12%, einen Invaliditatsgrad von 60.11% fest (IV-act. 33-1 ff.).
Am 21. August 2009 empfahl die RAD-Arztin eine psychiatrische Begutachtung (IV-
act. 36).

A.f Im Gutachten der St. Gallischen Psychiatrie-Dienste Sid vom 28. Juni 2010 (V-
act. 43-1 ff.) nannten die Gutachter zusammenfassend folgende Diagnosen mit Aus-
wirkung auf die Arbeitsféhigkeit: Mittel- bis schwergradige depressive Episode mit so-
matischem Syndrom (ICD-10: F 32.11); akzentuierte Persénlichkeitszige mit &ngstlich-
vermeidenden und anankastischen Anteilen (ICD-10: Z 73.1). In Bezug auf die Tatigkeit
als Leiterin Finanzen und Personal bestehe in der freien Wirtschaft keine verwertbare
Arbeitsfahigkeit mehr, da die Versicherte wesentliche Fihrungsaufgaben infolge der
vorliegenden psychischen Stérung nicht ausfuhren kénne. In der zuletzt ausgeubten
Tétigkeit als Hilfe in der Buchhaltung sei ein zeitlicher Rahmen von zwei mal zwei
Stunden pro Tag zumutbar. Dabei bestehe eine verminderte Leistungsféahigkeit infolge
einer deutlichen Verlangsamung des Arbeitstempos sowie Konzentrationsstérungen.
Die Verminderung der Leistungsfahigkeit betrage aus psychiatrischer Sicht geschéatzt

50%, womit sich in der bisherigen Tatigkeit (Buchhaltung) derzeit gesamthaft eine
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Arbeitsfahigkeit von ca. 25% ergebe. Sodann seien die sich in den Akten befindenden
Angaben zur Arbeitsfahigkeit in Bezug auf den retrospektiv zu beurteilenden
Krankheitsverlauf nachvollziehbar (IV-act. 43-29 ff.). Ebenfalls nachvollziehbar seien die
im Abklarungsbericht festgehaltenen Einschrankungen in den Bereichen Haushalt und
der Téatigkeit als Bauerin. Ferner dusserten sich die Gutachter zu méglichen
Rehabilitationsmassnahmen. Diesbezliglich sei eine stationédre, allenfalls teilstationéare
Behandlung indiziert. Die Arbeitsféhigkeit kbnne wahrscheinlich durch eine
Intensivierung der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung deutlich
gesteigert werden, sodass auf Dauer weniger Unterstitzung notwendig sein werde, die
Pharmakotherapie reduziert und die Leistungsfahigkeit gesteigert werden kénne (IV-
act. 43-33).

A.g Mit Stellungnahme vom 2. August 2010 hielt RAD-Arzt Dr. med. E.___ fest, es
kénne vollumfanglich auf das psychiatrische Gutachten abgestellt werden. Es sei in
allen versicherungsmedizinischen Belangen nachvollziehbar, insbesondere was die
Beurteilung der aktuellen Arbeitsfahigkeit betreffe, einschliesslich der prognostischen
Uberlegungen. Der Gesundheitszustand sei noch nicht stabil. Er kénne durch medi-
zinische Massnahmen verbessert werden. Hierzu werde zunéchst eine stationére psy-
chiatrische und anschliessend halbstationdre Behandlung empfohlen. Damit sei eine

deutliche Steigerung der Arbeitsfahigkeit zu erwarten (IV-act. 45-1 f.).
B.

B.a Mit Schreiben vom 3. August 2010 teilte die IV-Stelle der behandelnden Psychia-
terin mit, dass der Gesundheitszustand der Versicherten geméass ihren Abklarungen
durch "medizinische Massnahmen/stationére psychiatrische Behandlung" verbessert
werden kdnne. Sie werde gebeten, dies mit der Versicherten zu besprechen und die
entsprechenden Schritte in die Wege zu leiten. In der Anlage erhalte sie zudem die
Aufforderung betreffend die Schaden- und Mitwirkungspflicht zu Handen der Ver-

sicherten. Diese sei ihr zu Ubergeben (IV-act. 47 f.).

B.b Mit Schreiben vom 9. September 2010 machte die Versicherte geltend, dass sie
zum jetzigen Zeitpunkt nicht in eine Klinik eintreten wolle. Zur Begriindung verwies sie

auf das Schreiben ihrer Psychiaterin vom 9. September 2010 (IV-act. 53). Diese flihrte
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darin im Wesentlichen aus, dass sie die vorgeschlagene Hospitalisation mit nach-
folgender halbstationdrer Therapie in Anbetracht der therapeutischen Vorgeschichte
und der sozialen Gegebenheiten flr wenig Erfolg versprechend, kontraindiziert,
gefahrlich und teuer halte (IV-act. 53-3).

B.c Am 17. September 2010 wies die IV-Stelle die Versicherte erneut auf ihre
Mitwirkungs- und Schadenminderungspflicht hin. Es sei ihr zumutbar, sich in eine
stationare Behandlung zu begeben (IV-act. 56). Mit Schreiben vom 25. September

2010 teilte die Versicherte der IV-Stelle mit, dass sie ihre Anordnung nicht akzeptiere.
Zur Begriindung verwies sie auf ein weiteres Schreiben ihrer Psychiaterin (IV-act. 58).
Am 15. Dezember 2010 gelangte die Versicherte, nunmehr vertreten durch
Rechtsanwalt lic. iur. R. Hochreutener, an die IV-Stelle. Sie liess im Wesentlichen
ausfuihren, dass die angeordnete stationdre Behandlung unzumutbar sei. Aufgrund der
von ihrer Psychiaterin Uberzeugend begrindeten Kontraindikation einer stationaren
psychiatrischen Be-handlung sei ernsthaft zu bezweifeln, dass mit einer solchen
Massnahme eine dauerhafte und erhebliche Verbesserung des Gesundheitszustands
erreicht werden konne (IV-act. 65-1 ff.). Am 11. Januar 2011 rdumte die IV-Stelle der
Versicherten eine letzte Frist zur Erfillung ihrer Auflagen ein (IV-act. 67). Am 28. Januar
2011 nahm der Rechtsvertreter der Versicherten zur Frage der Indikation und
Zumutbarkeit einer stationdren psychiatrischen Behandlung erneut Stellung (IV-act.
70-1).

B.d Mit Verfugung vom 3. Februar 2011 wies die IV-Stelle das Leistungsbegehren der
Versicherten ab. Zur Begriindung flihrte sie im Wesentlichen aus, die Versicherte habe
sich der zumutbaren angeordneten Auflage einer fachérztlichen stationaren psychiat-
rischen Behandlung widersetzt, weshalb androhungsgemass aufgrund der Akten ent-

schieden werde (IV-act. 73).

C.

C.a Gegen diese Verfluigung richtet sich die von Rechtsanwalt Hochreutener in Ver-
tretung der Versicherten eingereichte Beschwerde vom 4. Méarz 2011 mit den Antragen,
die Verfiigung vom 3. Februar 2011 sei unter Kosten- und Entschédigungsfolgen zu

Lasten der Beschwerdegegnerin aufzuheben. Es sei der Beschwerdeflihrerin eine
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Dreiviertelsrente per 1. Juli 2008 auszurichten. Eventualiter sei die Streitsache zur
Durchfuhrung weiterer Abkldrungen an die Beschwerdegegnerin zurlickzuweisen. Sub-
eventualiter sei die Streitsache zur Prifung der Verhaltnisméassigkeit der Sanktion und
einlasslichen Begriindung der Verfigung an die Beschwerdegegnerin zuriickzuweisen
(act. G 1).

C.b Mit Beschwerdeantwort vom 12. Mai 2011 beantragt die Beschwerdegegnerin die

Abweisung der Beschwerde (act. G 4).

C.c Mit Replik vom 1. Juni 2011 hélt die Beschwerdeflhrerin an ihren Antréagen fest
(act. G 7).

C.d Die Beschwerdegegnerin verzichtete am 8. Juni 2011 auf eine Duplik und verwies

auf ihre Ausfliihrungen und ihren Antrag in der Beschwerdeantwort (act. G 9).

Erwagungen:

1.1 Invaliditat ist die voraussichtlich bleibende oder langere Zeit dauernde ganze oder
teilweise Erwerbsunfahigkeit (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts; ATSG [SR 830.1]). Die Invaliditat kann Folge von
Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber
die Invalidenversicherung; IVG [SR 831.20]). Erwerbsunfahigkeit ist der durch Beein-
trachtigung der korperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und
nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise
Verlust der Erwerbsmdglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen
Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Fir die Beurteilung des Vorliegens einer
Erwerbsunfahigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen
Beeintrachtigung zu beriicksichtigen. Eine Erwerbsunféahigkeit liegt zudem nur vor,
wenn sie aus objektiver Sicht nicht Gberwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG in der seit 1.
Januar 2008 geltenden Fassung).

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 6/20



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

1.2 Nach Art. 7 IVG muss die versicherte Person alles ihr Zumutbare unternehmen,
um die Dauer und das Ausmass der Arbeitsunféhigkeit zu verringern und den Eintritt
einer Invaliditat zu verhindern (Abs. 1). Sie muss an allen zumutbaren Massnahmen, die
zur Erhaltung des bestehenden Arbeitsplatzes oder zu ihrer Eingliederung ins
Erwerbsleben oder in einen dem Erwerbsleben gleichgestellten Aufgabenbereich
dienen, aktiv teilnehmen. Dies sind insbesondere unter anderem medizinische
Behandlungen nach Art. 25 des Bundesgesetzes Uiber die Krankenversicherung (KVG,
Abs. 2 lit. d). Gemass Art. 7a IVG gilt als zumutbar jede Massnahme, die der
Eingliederung der versicherten Person dient; ausgenommen sind Massnahmen, die
ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen sind. Gemass Art. 7b Abs. 1 IVG kénnen
die Leistungen nach Art. 21 Abs. 4 ATSG gekurzt oder verweigert werden, wenn die
versicherte Person den Pflichten nach Art. 7 IVG oder nach Art. 43 Abs. 2 ATSG nicht

nachgekommen ist.

1.3 Art. 21 Abs. 4 ATSG lautet wie folgt: Entzieht oder widersetzt sich eine versicherte
Person einer zumutbaren Behandlung oder Eingliederung ins Erwerbsleben, die eine
wesentliche Verbesserung der Erwerbsfahigkeit oder eine neue Erwerbsmoglichkeit
verspricht, oder trégt sie nicht aus eigenem Antrieb das ihr Zumutbare dazu bei, so
kénnen ihr die Leistungen voribergehend oder dauernd gekulrzt oder verweigert
werden. Sie muss vorher schriftlich gemahnt und auf die Rechtsfolgen hingewiesen
werden; ihr ist eine angemessene Bedenkzeit einzurdumen. Behandlungs- oder Ein-
gliederungsmassnahmen, die eine Gefahr fir Leben und Gesundheit darstellen, sind

nicht zumutbar.

1.4 Art. 7 Abs. 2 lit. d IVG konkretisiert Art. 21 ATSG, wahrend Art. 7a IVG (eingefligt
im Rahmen der 5. IV-Revision) von Abs. 4 letzter Satz dieser Bestimmung abweicht
(Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2008, Art. 21 Rz 111). Es qilt als Ausfluss einer ver-
stérkten Schadenminderungspflicht und Ausdruck des Prinzips "Eingliederung statt
Rente" (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_768/2009 vom 10. September 2010 E. 4.1.2)
der Grundsatz der Zumutbarkeit jeder Massnahme, die der Eingliederung ins Erwerbs-
leben oder in einen Aufgabenbereich dient (Botschaft vom 22. Juni 2005 zur Anderung
des Bundesgesetzes Uber die Invalidenversicherung [5. Revision], BBI 2005 S. 4459 ff.,
4524 und 4526; AB 2006 N 345). Nach dem Verhaltnismassigkeitsprinzip missen das

Mass der Sanktion (Leistungskiirzung oder -verweigerung) und der voraussichtliche
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Eingliederungserfolg (Verbesserung oder Erhaltung der Erwerbsfahigkeit) einander
entsprechen. Die versicherte Person ist grundsatzlich so zu stellen, wie wenn sie ihre
Schadenminderungspflicht wahrgenommen hétte, was umgekehrt bedeutet, dass Leis-
tungen, welche bei gesetzeskonformem Verhalten dennoch zu erbringen waren, nicht
gekurzt oder verweigert werden kdnnen (vgl. SVR 2008 IV Nr. 7 S. 19, | 824/06 E. 3
und 4 sowie Kieser, a.a.0., Art. 21 Rz 93; zum Ganzen: Urteil des

Bundesgerichts 9C_842/2010 vom 26. Januar 2011 E. 2).

1.5 Um den Invaliditdtsgrad bemessen zu kénnen, ist die Verwaltung (und im Be-
schwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die arztliche und gegebenenfalls
auch andere Fachleute zur Verfligung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der
Arztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in
welchem Umfang und bezuglich welcher Téatigkeiten die versicherte Person arbeitsun-
fahig ist (BGE 125 V 256 E. 4). Im Weiteren sind die &rztlichen Ausktinfte eine wichtige
Grundlage fur die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen der versicherten
Person noch zugemutet werden kénnen (BGE 125 V 261 E. 4 mit Hinweisen; AHI 2002
S. 70 E. 4b/cc).

2.1 Strittig ist, ob die Beschwerdegegnerin infolge der Weigerung der Beschwerde-
fuhrerin, der Anordnung einer stationdren psychiatrischen Behandlung Folge zu leisten,
zu Recht eine vollumfangliche Leistungsabweisung verfligt hat. Diesbezlglich ist
festzuhalten, dass es sich bei der angefochtenen Verfligung entgegen ihrem Wortlaut
nicht um einen Aktenentscheid aufgrund einer Verletzung der Mitwirkungspflicht nach
Art. 43 Abs. 3 ATSG handelt (zur Auslegung von Verfligungen vgl. etwa BGE 120 V 496
ff., E. 1). Vielmehr ist die angefochtene Verfligung als Leistungsverweigerung im Sinn
einer Sanktionsverfigung wegen Verletzung der Schadenminderungspflicht nach Art.
21 Abs. 4 ATSG zu verstehen. Unbestritten ist, dass die Beschwerdegegnerin das er-
forderliche Mahn- und Bedenkzeitverfahren durchgefihrt hat (IV-act. 48, 56, 67). Unbe-
achtlich ist, dass die Beschwerdegegnerin dabei bezugnehmend auf Art. 43 Abs. 3
ATSG einen Aktenentscheid oder Nichteintreten auf das Leistungsgesuch wegen Ver-

letzung der Mitwirkungspflicht angedroht hat, denn es war jedenfalls zu erkennen, dass
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die Beschwerdegegnerin im Fall der Verweigerung der Anordnung Folge zu leisten

keine Leistungen der Invalidenversicherung erbringen wrde.

Aufgrund der Aktenlage drangt sich jedoch zunéchst die Frage auf, ob die
Beschwerdegegnerin Uber den Rentenanspruch fir den zurtickliegenden Zeitraum

hatte entscheiden mussen.

3.1 Der Grundsatz "Eingliederung vor Rente" hat rechtsprechungsgemass zur Folge,
dass keine Rente gewéhrt werden darf, bevor nicht Eingliederungsmassnahmen durch-
gefuhrt worden sind. Allerdings gilt dies nach der héchstrichterlichen Rechtsprechung
nur far Versicherte, die tatséchlich eingliederungsféhig sind. Ist eine versicherte Person
nach Ablauf der einjahrigen Wartezeit auf Grund ihres Gesundheitszustands hingegen
nicht oder noch nicht eingliederungsfahig, steht ihr - mindestens voriibergehend - eine
Rente zu, selbst wenn in Zukunft Eingliederungsmassnahmen beabsichtigt sind

(BGE 121 V 190 Erw. 4, AHI 1997 S. 41 Erw. 5a, SVR 2001 IV Nr. 24 S. 73). Der
Rentenanspruch bleibt dabei so lange bestehen, als die Erwerbsunféhigkeit nicht mit
geeigneten Eingliederungsmassnahmen tatsachlich behoben oder in einer fir den
Rentenanspruch erheblichen Weise verringert wird, oder aber so lange, bis aufgrund
des Mahn- und Bedenkzeitverfahrens nach Art. 21 Abs. 4 ATSG zur Sanktion der
Rentenkilrzung oder -verweigerung geschritten werden kann. Der gleiche Grundsatz
hat auch hinsichtlich der Massnahmen der Selbsteingliederung zu gelten, so lange
solche noch nicht durchgefihrt sind und noch keine Aufforderung zur Mitwirkung im
Sinn von Art. 31 Abs. 1 IVG (in Kraft gestanden bis 31. Dezember 2002) bzw. nunmehr
Art. 21 Abs. 4 ATSG erfolgt ist (in BGE 122 V 218 nicht publizierte E. 5a [AHI 1997 S.
41]; Urteil S. vom 31. Marz 2006 E. 3.2, 1 291/05).

3.2 Gemaéss BGE 127 V 294 kommt es auf die Behandelbarkeit eines psychischen
Leidens (zumindest im Bereich der Invalidenversicherung) nicht an. In diesem Urteil hat
das Eidgendssische Versicherungsgericht erwogen, die Therapierbarkeit einer psy-
chischen Stérung, fir sich allein betrachtet, sage nichts Gber deren invalidisierenden
Charakter aus. Fur die Entscheidung des Anspruchs auf eine Invalidenrente sei immer

und einzig vorausgesetzt, dass wahrend eines Jahres (ohne wesentlichen Unterbruch)
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eine mindestens 40 %ige Arbeitsunfahigkeit bestanden habe und eine anspruchsbe-
grundende Erwerbsunfahigkeit weiterhin bestehe (vgl. Urteil S. vom 31. Méarz 2006
E. 3.3, 1291/05).

3.3 Vorliegend ging die Beschwerdegegnerin gestutzt auf die Empfehlung im Gut-
achten der St. Gallischen Psychiatrie-Dienste Stid vom 28. Juni 2010 davon aus, dass
die Wiedereingliederung der Beschwerdeflhrerin im Rahmen einer stationaren, allen-
falls teilstationdren psychiatrischen Behandlung angegangen werden kénne und die
Erwerbsfahigkeit dadurch wesentlich verbessert werden kénne (vgl. IV-act. 43-33). Sie
forderte die Beschwerdeflihrerin deshalb auf, sich einer entsprechenden Therapie zu
unterziehen. Die Auferlegung der Schadenminderungspflicht zwecks zukinftiger Er-
moglichung der Eingliederung erlaubt es nach der zitierten Rechtsprechung nicht, von
einer (allféllig voribergehenden) Rentenzusprache abzusehen. Die Beschwerde-
gegnerin ware damit verpflichtet gewesen, Gber einen allenfalls bereits bestehenden
Rentenanspruch zu befinden. Nach der Aktenlage hatte dazu hinreichender Anlass
bestanden. Im psychiatrischen Gutachten wurde der Beschwerdefiihrerin in der zuletzt
ausgeulbten, wohl bereits leidensangepassten Tatigkeit als Mitarbeiterin in der
Abteilung Buchhaltung (vgl. IV-act. 43-35) eine Restarbeitsfahigkeit von 25% attestiert.
Ferner hielten die Gutachter die Angaben zur Arbeitsfahigkeit in Bezug auf den
retrospektiv zu beurteilenden Krankheitsverlauf fir nachvollziehbar (IV-act. 43-29 ff.).
Sodann ergab die Abklarung vor Ort im Bereich Haushalt eine Einschrankung von
51.90 % bzw. im Bereich der Tatigkeit als Béuerin eine Einschrankung von 68.33 %
(IV-act. 33-1 ff.). Die Gutachter hielten diesbeziiglich fest, die Ergebnisse der Abklarung
vor Ort seien unter Berilicksichtigung, dass bereits eine Unterstitzung durch eine
Haushalthilfe und ein Aupair-Madchen bestehe, aus psychiatrischer Sicht
nachvollziehbar (IV-act. 43-36). RAD-Arzt Dr. E.___ hielt mit Stellungnahme vom 2.
August 2010 fest, auf das psychiatrische Gutachten kénne vollumfanglich abgestellt
werden. Es sei in allen versicherungsmedizinischen Belangen nachvollziehbar,
insbesondere was die Beurteilung der aktuellen Arbeitsfahigkeit betreffe. Ferner seien
die Abklarungsergebnisse aus psychiatrischer Sicht nachvollziehbar (IV-act. 46-1 ff.).
Damit lagen deutliche Anhaltspunkte daflr vor, dass nach Ablauf der Wartezeit wonhl
ein Rentenanspruch entstanden ist. Gleichwohl hat die Beschwerdegegnerin das
Leistungsbegehren sanktionsweise abgewiesen, obwohl ein zurtickliegender

Rentenanspruch im Raum steht, der in keinem Zusammenhang mit der Erflllung der
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Schadenminderungspflicht steht und daher von vornherein nicht sanktioniert werden
kann. Bei korrektem Vorgehen wére aufgrund der Aktenlage wohl zumindest
vorubergehend eine Rente zuzusprechen gewesen. Alsdann hatte nach Durchfihrung
des erforderlichen Mahn- und Bedenkzeitverfahrens die nach Ansicht der
Beschwerdegegnerin notwendige Sanktionierung erfolgen kénnen (betreffend
Zeitpunkt und Ausmass der Sanktionierung vgl. nachstehende Erwagung 5.4). Faktisch
hat die Beschwerdegegnerin damit den Entscheid Gber den Rentenanspruch
aufgeschoben bzw. mit einer Sanktion erledigt. Dies lasst sich weder mit dem Unter-
suchungsgrundsatz (Art. 43 Abs. 1 ATSG) noch mit dem Gebot der Raschheit des
Verfahrens (Art. 61 lit. a ATSG als Ausdruck eines allgemeinen
Verfahrensgrundsatzes; BGE 110 V 54 E. 4b S. 61 mit Hinweis) vereinbaren und ist
mangels Tatigwerdens innert angemessener Frist als Rechtsverzdgerung bzw.
Rechtsverweigerung zu qualifizieren (BGE 103 V 195 E. 3c; vgl. auch BGE 119 |b 325
E. 5b mit Hinweisen; Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts, |. sozialrechtliche
Abteilung, in Sachen D. vom 22. Dezember 2007, 8C_344/2007, E. 3.1). Soweit die
Beschwerdegegnerin einen zurlckliegenden Rentenanspruch sanktionsweise

verweigert hat, erweist sich die angefochtene Verfligung somit als rechtswidrig.

4.1 Zu prifen ist im Weiteren, ob die Beschwerdegegnerin das Verhalten der Be-
schwerdeflhrerin zu Recht mit einer vollumfanglichen Verweigerung zukinftiger Leis-

tungen sanktioniert hat.

4.2 Die Beschwerdeflihrerin macht geltend, die angeordnete stationare
psychiatrische Behandlung sei unzumutbar (act. G 1). Zur Begriindung bringt sie im
Wesentlichen vor, die behandelnde Psychiaterin halte die vorgeschlagene stationare
Behandlung angesichts der bekannten therapeutischen Vorgeschichte und der sozialen
Gegebenheiten (Ehefrau, Mutter, Bauerin) mit nachfolgender teilstationdrer Therapie flr
wenig erfolgsversprechend, kontraindiziert, gefahrlich und teuer. Ferner habe die
behandelnde Psychiaterin darauf hingewiesen, dass das schwerste Leiden innerhalb
der chronischen Depression das Geflihl von Wertlosigkeit, die Angst, als Mutter zu
versagen und die Beziehung zu den Kindern zu verlieren sowie dem Ehemann nicht

gerecht zu werden, sei. Rezidivierend fiihre diese Angst zur Suizidalitat. Dank
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sozialpsychiatrischer Massnahmen gehe es nun so gut, dass die Beschwerdeflihrerin
Mutter und Ehefrau sein kénne. Ohne Not sollte sie deshalb keinesfalls aus der Familie
herausgenommen werden. Zudem habe sie darauf hingewiesen, dass im Gutachten
eine wesentliche Tatsache unberiicksichtigt geblieben sei: Trotz der im Jahr 2003
vorgenommenen stationdren Hospitalisation und der anschliessenden intensiven
psychotherapeutischen Behandlung sei ein halbes Jahr spéater wieder eine
Verschlechterung eingetreten. Die Schlussfolgerung, dass durch die stationare
Behandlung in der Klinik F.___im Jahr 2003 eine wesentliche Verbesserung habe
erzielt werden kénnen, treffe somit nicht zu. Sodann habe dank der engmaschigen
psychiatrischen und psychotherapeutischen Therapien inzwischen eine Uberforderung
im Rahmen der Arbeiten als Mutter und Hausfrau verhindert werden kénnen, sodass
eine stationare Therapie derzeit nicht sachgerecht und unverhaltnismassig sei. Es sei
nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgewiesen, dass die angeordnete Massnahme
eine erhebliche Verbesserung verspreche. Aufgrund der Kontraindikation kénne nicht
angenommen werden, dass damit eine dauerhafte und erhebliche Verbesserung des
Gesundheitszustands erreicht werden kénne. Es kdnne daher nicht an der auferlegten
stationdren Behandlung festgehalten werden. Eine eigentliche Auseinandersetzung mit
den Bedenken der behandelnden Psychiaterin sei zudem unterblieben. Hinzu komme,
dass die gewlinschte Stabilisierung des Gesundheitszustands mit der dauerhaften
Einstellung einer Haushaltshilfe und der Entlastung durch die Schwiegermutter sowie
weiteren Familienangehdrigen bereits eingetreten sei (act. G 1, S. 11 f.). Die von der
behandelnden Psychiaterin flr die Kontraindikation ins Feld geflhrten Aspekte hatten
eingehend geprift werden missen. Dazu ware zumindest eine Nachfrage beim

Gutachter geboten gewesen (act. G 1, S. 12).

4.3 Demgegentber macht die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen geltend, eine
stationare psychiatrische Behandlung stelle offensichtlich keine Gefahr fir Leben und
Gesundheit dar. Die stationdre Behandlung und somit die Herausnahme aus der
Familie sei im Rahmen der Schadenminderungspflicht durchaus zumutbar. Die
Gutachter hatten ausdricklich darauf hingewiesen, dass nicht zuletzt die hausliche
Lebenssituation zur Uberforderung der Beschwerdefiihrerin gefiihrt habe. Sodann
koénne die Arbeitsféhigkeit gemass Gutachten wahrscheinlich deutlich gesteigert

werden. Es sei somit davon auszugehen, dass die Beschwerdefiihrerin nicht in
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rentenbegrindendem Ausmass eingeschrankt waére, falls sie die Therapie durchgefuhrt
hatte (act. G 4).

5.1

511 Die Leistungsverweigerung bzw. Leistungskirzung nach Art. 21 Abs. 4
ATSG enthalt vier Elemente: Die medizinische Behandlung muss zumutbar und
geeignet sein, eine wesentliche Verbesserung der Erwerbsféahigkeit zu bewirken.
Sodann muss sich die versicherte Person einer solchen Massnahme widersetzt oder
entzogen oder nicht das ihr Zumutbare dazu beigetragen haben. Schliesslich muss die
Sanktion in ihrer konkreten Gestalt verhaltnismassig sein, indem das Kurzungsmass

und die voraussichtliche Verbesserung der Erwerbsfahigkeit einander entsprechen.

51.2 Die Frage, ob die verweigerte Leistung zu einer Steigerung der Erwerbs-
fahigkeit beigetragen hatte, wird zuweilen unter dem Aspekt der Zumutbarkeit (so in
Art. 18 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 Uber die Militarversicherung
[MVG, SR 833.1]), jedenfalls aber als Problem des Kausalzusammenhangs zwischen
der Verweigerung und dem Ausbleiben der Zustandsverbesserung behandelt (vgl.
Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Zirich 1999, S. 160 ff.).
Die Kausalitdt muss notwendigerweise prospektiv und damit hypothetisch beurteilt
werden (Meyer-Blaser, Zum Verhéltnismassigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungs-
recht, Bern 1985, S. 84 Fn. 381 und S. 140 Fn. 587). Es bedarf keines strikten Be-
weises, dass die verweigerte Massnahme tatsachlich zum erwarteten Erfolg gefiihrt
hatte; es genigt, wenn die Vorkehr mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erfolgreich
gewesen ware. Der erforderliche Grad an Wahrscheinlichkeit ist wiederum unter Be-
rucksichtigung der Schwere des mit der Massnahme verbundenen Eingriffs in Per-
sonlichkeitsrechte zu beurteilen: Bei therapeutischen Massnahmen, welche mit einem
nur geringen Eingriff verbunden sind, dirfen an die Wahrscheinlichkeit der zu er-
wartenden Besserung keine hohen Anforderungen gestellt werden (Jirg Maeschi,
Kommentar zum Bundesgesetz Uber die Militarversicherung, Bern 2000, N. 24 zu

Art. 18 MVG). Ist der Eingriff erheblich, wird eine hohere Wahrscheinlichkeit, nicht aber

ein sicherer Erfolg verlangt.
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5.1.3 Fir die Beantwortung der Frage der Zumutbarkeit der Behandlung kann auf
die zu altArt. 31 Abs. 1 IVG ergangene Rechtsprechung verwiesen werden, da sich
diesbeziglich mit dem neuen Recht nichts gedndert hat (vgl. Urteil des Bundesgerichts
| 824/06 vom 13. Mérz 2007 E. 2.3; Urteil des Eidgendssischen Versicherungsgerichts

| 462/05 vom 16. August 2006 E. 3.2 und 3.3; vgl. auch Kieser, a.a.0., N. 65 ff. zu

Art. 21 ATSG). Danach sind die gesamten personlichen Verhaltnisse, insbesondere die
berufliche und soziale Stellung der Versicherten, zu berticksichtigen. Massgebend ist
jedoch, was objektiv zumutbar ist, nicht die subjektive Wertung der Versicherten (ZAK
1982, S. 495 E. 3; Urteil des Bundesgerichts | 105/93 vom 11. Marz 1994 E. 2a; Ulrich
Meyer-Blaser, a.a.0., S. 189). Die gesetzliche Vorgabe, wonach Massnahmen, die eine
Gefahr fur Leben und Gesundheit darstellen, nicht zumutbar sind, bedeutet nicht, dass
eine Massnahme, die keine solche Gefahr darstellt, automatisch zumutbar ist (ZAK
1985, S. 326 E. 1; Kieser, a.a.0., N. 60 zu Art. 21 ATSG; Ulrich Meyer-Blaser, a.a.O., S.
138 f.), sie weist aber doch daraufhin, dass nur Griinde von einer gewissen Schwere
zur Unzumutbarkeit fihren. Die Zumutbarkeit ist sodann im Verhéltnis zur Tragweite
der Massnahme, andererseits zur Bedeutung der in Frage stehenden Leistung zu
beurteilen (Urteil des Bundesgerichts | 744/06 vom 30. Méarz 2007 E. 3.1). Gerade bei
medizinischen Massnahmen, die einen starken Eingriff in die persdnliche Integritat der
versicherten Person darstellen, ist an die Zumutbarkeit kein strenger Massstab
anzulegen (ZAK 1985, S. 326 E. 1). Umgekehrt ist die Zumutbarkeit umso eher zu
bejahen, als die fragliche Massnahme unbedenklich ist (RKUV 1995 Nr. U 213, S. 68 E.
2b). Ferner sind die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht dort strenger, wo
eine erhdhte Inanspruchnahme der Invalidenversicherung in Frage steht, namentlich,
wenn der Verzicht auf schadenmindernde Vorkehren Rentenleistungen auslost (BGE
113 V 22 E. 4b; Urteil des Bundesgerichts | 824/06 vom 13. Mérz 2007 E. 3.1.1).

5.2

5.2.1 Die Gutachter dusserten sich zu mdglichen Rehabilitationsmassnahmen
wie folgt: Die derzeit bestehende ambulante Behandlung sei basierend auf den zur Ver-
fligung stehenden Akten als unzureichend zu bewerten. Es sei eine stationare, allen-
falls teilstationdre Behandlung indiziert. Insbesondere die Erfahrungen wahrend der
stationdren Behandlung in der Klinik F.___ im Jahre 2003, wo die Versicherte aufgrund

einer schweren Depression mit Suizidgedanken behandelt worden sei, wirden diese
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Empfehlung stltzen. Dem Bericht der Klinik F.___ sei zu entnehmen, dass sich im
Laufe der stationdren Behandlung eine deutliche Besserungstendenz gezeigt habe. Die
Versicherte habe in deutlich gebessertem Zustand entlassen werden kénnen. Im
Rahmen einer stationdren resp. teilstationdren Behandlung kénnte eine Wiederein-
gliederung in die bisherige Tatigkeit schrittweise geplant, vorbereitet und eventuell ein-
geleitet werden. Nach ausreichender Zustandsstabilisierung kénnte in ein ambulantes
Behandlungssetting Gbergegangen werden. Die Arbeitsfahigkeit kdnnte wahrscheinlich
durch eine Intensivierung der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung
deutlich gesteigert werden, sodass auf Dauer weniger Unterstitzung notwendig sein
werde, die Pharmakotherapie reduziert und die Leistungsfahigkeit gesteigert werden
koénnte (IV-act. 43-33).

5.2.2 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Gutachter eine Empfehlung
betreffend medizinische Massnahmen in Form einer stationaren, allenfalls
teilstationaren Behandlung zur Vorbereitung der Wiedereingliederung der
Beschwerdeflhrerin abgegeben haben. lhre diesbeziglichen Ausfiihrungen erscheinen
plausibel und nachvollziehbar. Offenbar hat das bisherige Behandlungssetting, das im
Verfligungszeitpunkt rund dreieinhalb Jahre andauerte, betreffend die Steigerung der
Erwerbsféahigkeit noch nicht den gewtnschten Erfolg gezeigt. Demgegenuber halten
die Gutachter eine deutliche Steigerung der Arbeitsfahigkeit durch die vorgeschlagene
Intensivierung der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung ftr
wahrscheinlich. Immerhin konnte aufgrund der stationaren Behandlung in der Klinik
F.___im Jahr 2003 eine deutliche Besserungstendenz festgestellt werden.
Unbeachtlich ist, dass die Beschwerdeflhrerin auch damals nicht vollumfanglich
beschwerdefrei war, zumal sie bereits seit dem Jugendalter an depressiven Stérungen
leidet und wohl nie ganz beschwerdefrei gewesen ist (IV-act. 23-3, 43-25 ff.).
Gleichwohl war sie zwischen Juli 2002 und Herbst 2007 in der Lage, eine
Teilzeittatigkeit als Sachbearbeiterin bzw. Leiterin Finanzen und Personal in einem
Gymnasium auszuliben, was nach Verschlechterung des Gesundheitszustands offen-
sichtlich nicht mehr méglich war, sodass sie lediglich noch einer Tatigkeit als Hilfskraft
in der Buchhaltung mit reduziertem Pensum nachgehen konnte (IV-act. 24-2). Soweit
die Beschwerdeflhrerin vorbringt, eine stationdre Behandlung sei kontraindiziert und
gefahrlich, ist darauf hinzuweisen, dass die Indikation einer stationaren, allenfalls teil-

stationaren Massnahme durch die Gutachter in Kenntnis der therapeutischen Vorge-
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schichte - insbesondere auch der persistierenden Suizidalitat - und der sozialen Ge-
gebenheiten erfolgte (vgl. IV-act. 43-1 ff.). Es ist in Ubereinstimmung mit RAD-Arzt

Dr. med. E.___ davon auszugehen, dass die Gutachter die stationdre Behandlung nicht
fir angezeigt erachtet hatten, wenn objektive Anhaltspunkte flr eine Kontraindikation
vorgelegen hatten (vgl. IV-act. 59-2). Somit ist festzuhalten, dass eine stationére bzw.
allenfalls teilstationdre psychiatrische Behandlung entgegen der Auffassung der
Beschwerdeflhrerin geeignet erscheint, den Gesundheitszustand der Beschwerde-

fGhrerin wesentlich zu verbessern.

5.2.3 Eine stationare therapeutische Massnahme stellt keinen starken Eingriff in
die personliche Integritdt dar, da sie nur geringe Risiken birgt und wenig geeignet ist,
irreversible Schaden zu hinterlassen. Andererseits stellt sie einen betrachtlichen Eingriff
in die grundrechtlich geschuitzte personliche Freiheit der Beschwerdeflhrerin dar. Im
Rahmen des Grundsatzes der Verhaltnismassigkeit nach Art. 5 Abs. 2 der Bundes-
verfassung (BV; SR 101) hat die Verwaltung bei der Anordnung von medizinischen
Massnahmen diejenige Massnahme zu wéhlen, die in ihrer Form und ihrem Ausmass
die mildest mdgliche ist, um den angestrebten Eingliederungserfolg herbeiflihren zu
kénnen. Im Gutachten wurde die Empfehlung einer stationédren, allenfalls teilstationdren
Massnahme abgegeben (IV-act. 43-33). RAD-Arzt Dr. med. E.___ hielt in seiner
Stellungnahme vom 15. Oktober 2010 diesbeziglich fest, diese Formulierung kénne
als gewisse Relativierung der Empfehlung einer vorrangig stationdren Behandlung
gesehen werden, sodass als medizinische Massnahme die Aufnahme in eine psycho-
therapeutische Tagesklinik akzeptiert werden kdnnte, womit die Versicherte ihre Kinder
jeden Tag sehen kdnnte (IV-act. 59-2). Daraus kann geschlossen werden, dass der
Beschwerdegegnerin zur Erreichung des Eingliederungserfolgs eine mildere Mass-
nahme zur Verfligung gestanden hatte. Gleichwohl beharrte sie auf der Durchflihrung
einer stationdren psychiatrischen Behandlung. Dass die Beschwerdeflihrerin nicht von
sich aus angeboten hat, die mildere teilstationare psychiatrische Behandlung anzu-
treten, kann ihr nicht vorgeworfen werden. Offensichtlich ging sie davon aus, dass sie
mit der laufenden psychiatrischen Behandlung, mit der Entlastung im familidren
Bereich sowie der Ausiibung der reduzierten Erwerbstatigkeit ihrer
Selbsteingliederungspflicht ausreichend nachging. Gestltzt wurde diese Ansicht auch
von der behandelnden Psychiaterin, welche sich gegen eine Hospitalisation aussprach

(abgesehen zum Zweck lebensrettender Massnahmen). Aufgrund des von Seiten der

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 16/20



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Gutachter sowie der behandelnden Psychiaterin beschriebenen Gesundheitszustands
konnte - ohne Unterstlitzung der behandelnden Psychiaterin - ein Angebot seitens der
Beschwerdeflhrerin anstelle einer stationdren an einer teilstationdren Behandlung

teilzunehmen, nicht erwartet werden.

5.2.4 Eine teilstationare psychiatrische Behandlung erscheint indessen
vorliegend objektiv und subjektiv zumutbar. Insbesondere kdnnte damit eine
vollstandige Trennung von der Familie, was flr die Beschwerdeflihrerin gemass
Angaben der behandelnden Psychiaterin mit Versagens- und Verlusténgsten
verbunden ware (IV-act. 57-1), weitgehend vermieden werden. Andererseits kdnnte die
von den Gutachtern empfohlene intensive Therapie mit Abstand vom belastenden
sozialen Umfeld und unter Entlastung von der Verantwortung und den taglichen
Aufgaben, welche die Beschwerdeflihrerin offenbar nur noch mit Hilfe eines Au-pair-
Madchens und Unterstltzung der Schwiegereltern sowie einer Putzfrau zu bewéltigen
vermag, in Angriff genommen werden (IV-act. 33-1 ff, 43-32). Die Tatsache, dass die
Beschwerdeflhrererin Mutter zweier Kinder ist, lasst eine teilstationdre Behandlung
sodann nicht per se als unzumutbar erscheinen, zumal zur Kinderbetreuung offenbar
bereits jetzt jederzeit eine Drittperson anwesend sein muss, da bei Uberforderung die

Gefahr unangemessener Reaktionen gegentber den Kindern besteht (IV-act. 33-8).

5.3 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerdegegnerin in Verletzung des
Grundsatzes der Verhaltnisméassigkeit nicht die mildest mégliche Massnahme zur Er-
reichung des angestrebten Eingliederungserfolgs angeordnet hat. Die Beschwerde-
fUhrerin hat sich daher auch nicht an ihre Anordnung halten missen. Die angefochtene

Sanktionsverfigung erweist sich somit auch diesem Grund als rechtswidrig.

5.4 Die Sanktionsverfigung vom 3. Februar 2011 ware jedoch auch dann
aufzuheben, wenn die Anordnung einer stationaren psychiatrischen Behandlung zu
schitzen gewesen ware. Wie sich vorstehend in Erwdgung 3 gezeigt hat, steht
aufgrund der Aktenlage ein zurtickliegender Rentenanspruch im Raum. Nun ist bei
einer Sanktion wegen Verletzung der Schadenminderungspflicht die
Verhaltnismassigkeit der Sanktion zu beachten. Die Beschwerdegegnerin hatte daher
prifen missen, ob und wenn ja, welche Leistungen sie bei korrekter Beachtung der

Schadenminderungspflicht durch die Beschwerdeflhrerin dennoch héatte erbringen
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mussen. Dazu ware prospektiv zu beurteilen gewesen, in welchem Umfang die
stationdre Massnahme zu einer Verringerung des Invaliditatsgrads gefuhrt hatte.
Diesbezlglich haben die Gutachter jedoch keine hypothetische Schatzung abgegeben
und die Beschwerdegegnerin hat auch keine eigene Prognose gestellt. Unter diesen
Umstanden ist eine vollumfangliche Leistungsverweigerung abzulehnen, denn es fehlt
an einer Einschatzung der Arbeitsféhigkeit, wie sie nach erfolgter psychiatrischer
Massnahme hatte erreicht werden kénnen. Ferner kann sich eine Verletzung der
Schadenminderungspflicht erst dann auswirken, wenn die angeordnete Behandlung
Erfolg zeitigen wirde. Somit wére auch diesbezuglich prospektiv zu beurteilen
gewesen, wann mit dem erhofften Erfolg der stationdren Behandlung héatte gerechnet
werden kdnnen. Eine Leistungskirzung bzw. Verweigerung hétte alsdann erst ab

diesem Zeitpunkt erfolgen kénnen.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdegegnerin den zurlickliegenden
Rentenanspruch von vorherein nicht hatte sanktionsweise ganzlich verweigern durfen.
Soweit sie damit den Entscheid Uber den Rentenanspruch faktisch aufgeschoben hat,
liegt eine Rechtsverzdgerung bzw. Rechtsverweigerung vor. Die Beschwerdegegnerin
ist daher anzuhalten, ohne Verzug Uber den zurtickliegenden Rentenanspruch zu ent-
scheiden bzw. allfallig zusatzlich erforderliche Abklarungsmassnahmen zur Beurteilung
des zurticklegenden Rentenanspruchs unverzuglich einzuleiten, zligig voranzutreiben
und befdérderlich darliber zu entscheiden. Sodann hat sie in Verletzung des
Grundsatzes der Verhaltnisméassigkeit nicht die mildest mégliche Massnahme zur
Erreichung des angestrebten Eingliederungserfolgs angeordnet. Die
Beschwerdeflhrerin hat sich daher auch nicht an deren Anordnung halten missen.
Ungeachtet dessen waére die angefochtene Sanktionsverfiigung jedenfalls wegen Ver-
letzung des Verhéltnismassigkeitsprinzips zwischen dem Mass der Sanktion und dem
voraussichtlichen Eingliederungserfolgs aufzuheben. Die Beschwerdegegnerin hat
den Rentenanspruch mit sofortiger Wirkung verweigert, ohne dabei den Eintritt sowie
den Umfang des hypothetischen Eingliederungserfolgs zu beachten. Damit hat sie
mdglicherweise Leistungen verweigert, die auch bei gesetzeskonformem Verhalten zu

erbringen gewesen wéren.
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Da eine teilstationére psychiatrische Behandlung in Wirdigung der gesamten
Umstande zumutbar erscheint, ist die Angelegenheit an die Beschwerdegegenerin
zurlckzuweisen. Ob eine teilstationare Massnahme indessen noch notwendig ist, wird
die Beschwerdefiihrerin zunachst abzuklaren haben. Bejahendenfalls ware eine
teilstationare psychiatrische Behandlung anzuordnen. Sollte die Beschwerdeflihrerin
sich weigern, der Anordnung Folge zu leisten, ware bei einer Leistungskirzung bzw.
Leistungsverweigerung das Verhaltnismassigkeitsprinzip im Sinn der vorstehenden
Erwagungen zu berlcksichtigen. Sollte die Eingliederungsfahigkeit inzwischen jedoch
wiederhergestellt sein, hat die Beschwerdegegnerin weitere konkrete

Eingliederungsmassnahmen zu prifen.

7.1 In teilweiser Gutheissung der Beschwerde ist die Verfligung vom 3. Februar 2011
aufzuheben. Die Streitsache ist an die Beschwerdegegnerin zuriickzuweisen, damit sie

im Sinn der Erwéagungen verfahre.

7.2 Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem Ver-
fahrensaufwand und unabhéngig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis

Fr. 1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1°® [VG). Eine Gerichtsgebiihr von insgesamt

Fr. 600.-- erscheint vorliegend als angemessen. Die Rickweisung zur Neubeurteilung
gilt praxisgemass als volles Obsiegen (BGE 132 V 235 E. 6.2). Die Beschwerdegegnerin
hat deshalb die gesamte Gerichtsgebihr von Fr. 600.-- zu bezahlen. Der geleistete

Kostenvorschuss von Fr. 600.-- ist der Beschwerdefiihrerin zurlickzuerstatten.

7.3 Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeflihrerin Anspruch auf
Ersatz der Parteikosten, die vom Gericht ohne Riicksicht auf den Streitwert nach der
Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen
werden (Art. 61 lit. g ATSG; vgl. auch Art. 98 ff. VRP/SG, sGS 951.1). Der Bedeutung
der Streitsache und dem Aufwand angemessen erscheint eine pauschale Parteient-

schadigung von Fr. 3'500.-- (einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer).
Demgemaéss hat das Versicherungsgericht

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP
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entschieden:

1. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird die Verfligung vom 3. Februar
2011 aufgehoben. Die Streitsache wird an die Beschwerdegegnerin zuriickgewiesen,
damit sie im Sinn der Erwagungen verfahre und beférderlich Uber den Leistungs-

anspruch der BeschwerdeflUhrerin verflige.

2. Die Beschwerdegegnerin hat eine Gerichtsgebihr von Fr. 600.-- zu bezahlen.

3. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeflhrerin eine Parteientschadigung

von Fr. 3'500.-- (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer zu bezahlen).
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	Entscheid Versicherungsgericht, 22.03.2013
	Art. 7, 8, 21 Abs. 4 ATSG; Art. 7, 7a IVG. Auf Empfehlung der begutachtenden Ärzte ordnete die IV-Stelle eine stationäre psychiatrische Behandlung an. Nach durchgeführtem Mahn- und Bedenkzeitverfahren weigerte sich die Beschwerdeführerin der Anordnung Folge zu leisten. Die IV-Stelle verweigerte darauf Leistungen der Invalidenversicherung zu erbringen. Die Beschwerdeführerin hatte der Anordnung nicht Folge zu leisten, da eine mildere Massnahme zur Verfügung gestanden hätte, um den angestrebten Eingliederungserfolg zu erreichen. Überdies stand ein zurückliegender Rentenanspruch im Raum, der von vornherein nicht hätte sanktioniert werden dürfen. Selbst wenn das Gericht zum Schluss gekommen wäre, dass die Beschwerdeführerin der Anordnung der Beschwerdegegnerin hätte Folge leisten müssen, wäre eine Sanktion erst ab Eintritt des hypothetischen Eingliederungserfolgs möglich gewesen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St.Gallen vom 22. März 2013, IV 2011/98).
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